
 
 
 
 
 

DIE GRÜNEN 
im Regionalrat Köln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An den Vorsitzenden 
des Regionalrates  
des Regierungsbezirkes Köln  
Herrn Rainer Deppe MdL 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Sitzung des Regionalrates des Regierungsbezirkes Köln am 02. Juli 2010 

hier: Antrag gem. § 10 der Geschäftsordnung des Regionalrates Köln  

 

Sehr geehrter Herr Deppe, 

 

wir bitten Sie, den folgenden Antrag zu TOP 7 in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 

Regionalrates Köln am 02. Juli 2010 aufzunehmen: 

 

TOP 7: Weißer Quarzkies im Raum Kottenforst/Ville 

Behörde soll Erarbeitungsbeschluss auf der Grundlage aller potenziellen 

Abgrabungsbereiche vorbereiten 

 

Antrag:  

Der Regionalrat Köln bekräftigt seinen Willen, Abgrabungsbereiche im Regionalplan Köln für den 

Abbau von hochreinem weißen Quarzkies entsprechend den Vorgaben des LEP NRW und des 

Erlasses des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie vom 11.04.2008 (AZ 30.03.01.07) 

als Konzentrationszone auszuweisen.  

Um weiterhin ein rechtssicheres Verfahren zu gewährleisten, soll der Beschlussvorschlag Nr. 2 der 

Drucksache Nr. RR54/2010 wie folgt abgeändert werden: 
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„2. Der Regionalrat beauftragt die Regionalplanungsbehörde, den Erarbeitungsbeschluss auf der 

Grundlage des „Regionalplanerischen Konzepts für das weitere Verfahren“ unter Berücksichtigung 

aller potenziellen Abgrabungsstandorte vorzubereiten.“ 

 

Begründung: 

Für die wirksame Ausweisung von Konzentrationszonen im Regionalplan zur Abgrabung von 

Rohstoffen sind grundsätzlich vergleichbare Standortuntersuchungen (Qualität und 

Untersuchungstiefe) für alle in Frage kommenden Standorte vorzunehmen, um eine sachgerechte 

und fehlerfreie Abwägung vornehmen zu können. 

Nur wenn der Erarbeitungsbeschluss tatsächlich auf der Grundlage aller potenziellen 

Abgrabungsstandorte vorbereitet wird kann eine rechtssichere Ausweisung erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stefan Götz            gez. Horst Becker      
(Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion)      (Fraktionsvorsitzender DIE GRÜNEN) 
 


